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Anlage 11a (Vorderseite)*)

Zu § 26 Abs. 1 Satz 1 KWahlO

Hat die Partei oder Wählergruppe eine über das Wahlgebiet hinausgehende Organisation, so ist der Landrat zuständig, falls diese nicht über den
Kreis hinausgeht; die Bezirksregierung ist zuständig, falls diese nicht über den Regierungsbezirk hinausgeht, und das Innenministerium, falls diese
über einen Regierungsbezirk hinausgeht.

*) Anlage 11a (Vorderseite) geändert durch VO v. 4. 11. 2003 (GV. NRW. S. 644); in Kraft getreten am 18. November 2003.
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ist Deutsche(r) im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes/Unionsbürger(in), hat mindestens seit drei Monaten
vor dem Wahltag seine/ihre Wohnung/Hauptwohnung im Wahlgebiet, hat am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet und
ist vom Wahlrecht und von der Wählbarkeit nicht ausgeschlossen (§§ 7, 8, 12 des Kommunalwahlgesetzes).

Der Bürgermeister

*) Anlage 11a (Rückseite) zuletzt geändert durch VO v. 4. 11. 2003 (GV. NRW. S. 644); in Kraft getreten am 18. November 2003.


